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 Veröffentlicht am 04.02.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

22/01 Jurisdiktionsnorm

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

JN §66 Abs1;

KFG 1967 §40 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Benützung einer Wohnung nur zur Nachtzeit - und dies nicht jeden Tag - nimmt ihr noch nicht von vornherein die

Eigenschaft eines ordentlichen Wohnsitzes.
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